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einzelnen geregelt. Ausländer im 
Sinne des A. sind Personen, die nicht 
die Staatsbürgerschaft der DDR be
sitzen. Das A. regelt weiter, welche 
Organe über die Gewährung oder 
die Aberkennung des Asyls entschei
den. Ausländer, die sich in der DDR 
aufhalten, haben die gleichen 
Rechte wie Staatsbürger der DDR, 
soweit diese Rechte nicht an die —► 
Staatsbürgerschaft gebunden sind. Sie 
sind verpflichtet, die Verfassung der 
DDR zu achten und die Gesetze und 
anderen Rechtsvorschriften der 
DDR einzuhalten.

Auslandsvertretung (staatliche): 
Organ für auswärtige Beziehungen, 
das als offizielle staatliche Vertre
tung von einem Staat in einem ande
ren Staat oder bei einer internationa
len Organisation zur Unterhaltung 
und Entwicklung zwischenstaatli
cher bzw. internationaler Beziehun
gen für ständig eingerichtet wird 
(ständige A.) oder sich zeitweilig 
dort aufhält (Sondermissionen, Di- 

lomatie ad hoc). Die Errichtung 
zw. Entsendung einer A., ihr Sta

tus, ihr Sitz u. a. werden zwischen 
den beteiligten Staaten vereinbart. 
Die ständigen A. in anderen Staaten 
werden unterteilt in: a) diplomati
sche Missionen (Botschaften, Ge
sandtschaften und andere A., denen 
diplomatische Rechte zuerkannt 
worden sind); b) konsularische Ver
tretungen (Generalkonsulate, Kon
sulate, Vizekonsulate und Konsular
agenturen); c) Handelsvertretungen. 
Zeitweilige A. (Sondermissionen) 
sind z. B.: Delegationen unter Lei
tung hoher staatlicher Repräsentan
ten zur Teilnahme an internationa
len Konferenzen, zu Staatsbesuchen 
usw. bzw. Sondermissionen zur Lö
sung von Aufgaben auf Spezialge
bieten der zwischenstaatlichen Be
ziehungen. Die Sondermissionen ar
beiten parallel zu den ständigen A. 
Für die Entsendung von Sondermis
sionen ist das Bestehen von diploma
tischen oder konsularischen Bezie

hungen zwischen den beteiligten 
Staaten nicht erforderlich. Die DDR 
unterhält z. Z. mit 131 Staaten diplo
matische Beziehungen (Stand vom 
April 1983), wird in der Regel in die
sen Staaten von bei den Staatsober
häuptern akkreditierten Botschaf
tern der DDR vertreten und errich
tete bzw. errichtet ihre Botschaften 
am Sitz der Regierung dieser Staa
ten. Die Botschaften haben die Auf
gabe, die DDR im Empfangsstaat 
außenpolitisch zu vertreten und die 
Interessen der DDR, ihrer Bürger 
und juristischen Personen wahrzu
nehmen und zu schützen, freund
schaftliche Beziehungen mit dem 
Empfangsstaat zu fördern sowie die 
politischen, wirtschaftlichen, wissen
schaftlichen, kulturellen u. a. Bezie
hungen auszubauen, über alle Fra
gen mit den Regierungsorganen des 
Empfangsstaates zu verhandeln, die 
Regierung der DDR über wichtige 
Entwicklungen im Empfangsstaat zu 
informieren usw. In der Regel wird 
gleichzeitig durch die Konsularab
teilungen der Botschaften die konsu
larische Tätigkeit ausgeübt. Dane
ben bestehen in vielen Staaten zu
sätzlich in anderen wichtigen Städ
ten Generalkonsulate bzw. Konsu
late der DDR, die innerhalb eines 
bestimmten Konsularbezirks des 
Aufenthaltsstaates tätig sind. Die 
konsularischen Amtspersonen neh
men die konsularischen Interessen 
der DDR, insbesondere ihrer Bürger 
und juristischen Personen, im Aus
land wahr und beraten, unterstützen 
und betreuen diese auf den verschie
densten Gebieten. Sie verhandeln 
dabei, wenn vertraglich vereinbart, 
unmittelbar mit den örtlichen Orga
nen ihres Konsularbezirks. In 
einigen Staaten arbeiten noch neben 
den Botschaften der DDR Handels
vertretungen und Verkehrsvertre
tungen der DDR. Weiterhin gibt es 
ständige Vertretungen der DDR bei 
internationalen . Organisationen 
(z. B. beim Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe in Moskau, bei der


